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Der DStGB:  

Eine starke Stimme 

 
Der Deutsche Städte- und Gemein-
debund vertritt die Interessen der 
deutschen Städte und Gemeinden. 
Auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene 
gibt er Kommunen eine starke 
Stimme und greift die Themen auf, 
die Bürger:innen vor Ort bewegen. 
 
Durch seine 17 Mitgliedsverbände 
sind 11 000 große, mittlere und 
kleinere Kommunen organisiert  
und vernetzt. Die Verbandsarbeit 
erfolgt parteiunabhängig und ohne 
staatliche Zuschüsse. Die Besetzung 
der Organe orientiert sich an dem 
Votum der Wähler bei den Kommu-
nalwahlen. 
 
Der DStGB ist »Kommunales Infor-
mationsnetzwerk« und sensibilisiert 
und mobilisiert Politik und Öffent-
lichkeit für kommunalpolitische In-
teressen.  
 
Er fungiert als »Kommunale Koordi-
nierungsstelle« für den permanen-
ten Erfahrungs- und Informations-
austausch unter den Mitgliedsver-
bänden. Nicht zuletzt ist der Ver-
band »Kommunales Vertretungsor-
gan« durch Repräsentation in zent-
ralen Organisationen. 

 
Explodierende Energiekosten in Folge 
des Ukraine-Kriegs und Herausforde-
rungen bei der Versorgungssicherheit, 
Inflation, die Bewältigung der Corona-
Pandemie, aber auch Klimaschutz und 
Klimaanpassung sowie weiter stei-
gende Flüchtlingszahlen zeigen: Un-
sere Städte und Gemeinden befinden 
sich im Dauer-Krisenmodus. Immer 
neue Problemstellungen müssen in 
Zeiten knapper kommunaler Kassen 
bewältigt und praxisgerechte Lösun-
gen gefunden werden. Dies ist gepaart 
mit der Erwartungshaltung, dass kom-
munale Daseinsvorsorgeleistungen 
wie eine sichere Ver- und Entsorgung, 
die Bereitstellung bezahlbaren Wohn-
raums, ein ausreichendes Angebot an 
Schulen und Kindergärten, aber auch 
Kultur- und Freizeitangebote oder ein 
gute funktionierender ÖPNV unverän-
dert und in gleichbleibender Qualität 
bereitgestellt werden.  
 
Angesichts massiv steigender Energie-
preise, einem spürbaren Personal- und 
Fachkräftemangel, weiterer Aufgaben-
zuweisungen durch Bund und Länder 
sowie überbordender Standards, Büro-
kratie und Regulierungsanforderungen 
steht diese Aufgabenerfüllung zuneh-
mend in Frage.  Dies betrifft auch die 
Stadtwerke, kommunalen Verkehrsun-
ternehmen und Sparkassen, die künf-
tig immer weniger zur Finanzierung 
der Kommunen und der kommunalen 
Daseinsvorsorge beitragen können. 
Wir benötigen eine Fokussierung auf 
das Wesentliche und eine Priorisie-
rung der von den Kommunen zu leis-
tenden Aufgaben. Eine unverändertes 
„Weiter so“ kann und wird es ange-
sichts der aktuellen Herausforderun-
gen nicht geben können. 
 
 

Mehr Realitätssinn 

 
Erforderlich sind ein Umdenken und 
ein neuer Realitätssinn. Die Grenze der 
gesamtstaatlichen Leistungsfähigkeit 
ist längst überschritten. Zukunftsauf-
gaben wie Energie-, Wärme- und Mo-
bilitätswende, Klimaschutz und Klima-
anpassung, die Digitalisierung, die 
Stärkung der Bildung, der Fachkräfte-
mangel oder auch die Schaffung be-
zahlbaren Wohnraums erfordern eine 
neue und realistische Einschätzung 
dessen, was noch leistbar ist. 
 
Zunehmende Rechtsansprüche, wie 
etwa der Anspruch auf Ganztagsbe-
treuung, und der weitere Aufwuchs 
von Standards führen bei den Bürge-
rinnen und Bürgern zu einer Erwar-
tungshaltung, der angesichts knapper 
personeller und finanzieller Ressour-
cen durch die Städte und Gemeinden 
nicht mehr entsprochen werden kann. 
Es bedarf daher eines gemeinsamen 
Verständnisses von Bund, Ländern und 
Kommunen, dass Leistungsverspre-
chen erst dann gemacht werden, 
wenn deren Umsetzbarkeit und vor al-
lem die Finanzbarkeit geprüft und im 
Ergebnis sichergestellt sind. Das Kon-
nexitätsprinzip muss zukünftig konse-
quent beachtet werden.  
 
Die Zeitenwende muss auch in der Po-
litik stattfinden. Die Fachpolitiken 
müssen den Blick auf das Machbare 
und Notwendige richten. Der Koaliti-
onsvertrag muss insofern angepasst 
werden.  
 
Konnexität 

 
Der Grundsatz „Wer bestellt, der be-
zahlt“ darf nicht weiter nur Lippenbe-
kenntnis sein, sondern muss verbindli-
che Richtschnur für das politische 

 

Mehr Realitätssinn – Leis-
tungsfähigkeit des Staates 
beschränkt 
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Handeln von Bund und Ländern wer-
den. Politische Vorhaben müssen von 
der Ebene ausfinanziert werden, 
die sie macht. In den Gesetzgebungs-
verfahren müssen wirksame Kosten-
bremsen eingeführt werden. Die Kos-
tenfolgen der Gesetzgebung müssen 
verlässlich im Vorhinein ermittelt und 
diese dann verpflichtend mit einer 
gleichzeitigen Abgabenerhöhung für 
deren Ausfinanzierung verbunden 
werden 
 
Nur mit weniger Bürokratie und finan-
ziell handlungsfähigen Städten und 
Gemeinden werden wird die Probleme 
von morgen lösen können. Besonders 
in Krisenzeiten zeigt sich immer wie-
der, dass zu hohe Standards ein Hin-
dernis für handlungsfähige Kommunen 
sind. Mehr Generalklauseln und Ziel-
bestimmungen und weniger ausdiffe-
renzierte Einzelfallregelungen sind er-
forderlich. Ob im Bereich von Kitas 
und Schulen, beim Ausbau der Erneu-
erbaren Energien und der Übertra-
gungs- und Verteilnetze, bei Maßnah-
men zum kommunalen Klimaschutz 
oder beim Bau neuer und bezahlbarer 
Wohnungen: Wir müssen Kompro-
misse finden, um zu praxisgerechten, 
bezahlbaren und vor allem zügigen Lö-
sungen zu kommen. Immer neue und 
höhere Standards sind der falsche 
Weg – hiermit muss Schluss sein. Der 
Abbau überflüssiger Normen und 
Standards muss dabei mit einer konse-
quenten Gesetzesfolgenabschätzung 
einhergehen. 
 
Prioritätensetzung 

 
Bei der Realisierung von Erneuerbare-
Energien-Projekten, die einen wichti-
gen Beitrag zur Energiesicherheit und 
zum Klimaschutz leisten, sollte auf auf-
wändige Ausgleiches- und Ersatzmaß-
maßnahmen verzichtet werden. 

Kommunale Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren können durch die 
Wiedereinführung einer EU-konfor-
men Präklusionsregelung effektiv be-
schleunigt werden. Unter Beachtung 
der Anforderungen des Klimaschutzes 
und der Bezahlbarkeit des Wohnens 
sollte statt marktüblichen Standards 
eine Überprüfung des baulichen An-
forderungsniveaus und die Formulie-
rung von Mindeststandards erfolgen. 
Die Prüfung der Auswirkung von tech-
nischer Normung auf die Höhe von 
Baukosten muss zukünftig zum Pflicht-
programm gehören. Baukostensteige-
rungen haben das Wohnen in den ver-
gangenen Jahren in vielen Regionen 
teuer und unerschwinglich gemacht.  
 
Zudem ist es erforderlich, die Digitali-
sierung der Verwaltung konsequent 
voranzutreiben. Dies gilt für alle Ver-
waltungsbereiche und nicht nur im Be-
reich des Planens und Bauens. Das 
vom Bund angekündigte Bürokratie-
entlastungsgesetz muss zudem zügig 
auf den Weg gebracht werden. 
 
Ehrliche Kommunikation 

 

Bund und Länder müssen den Bürge-
rinnen und Bürgern und auch der 
Wirtschaft ehrlich kommunizieren, 
was vom Staat in Zukunft noch priori-
tär geleistet werden kann und was 
nachrangig ist. Der Staat wird nicht 
alle Krisenfolgen ausgleichen können. 
Die Bürgerinnen und Bürger müssen 
auch auf Einschränkungen und Ver-
zicht vorbereitet werden. Die Erwar-
tungen an einen „Vollkaskostaat“ wa-
ren immer überzogen. Dies ist über-
deutlich und muss korrigiert werden. 
Ohne Eigenvorsorge und Eigenverant-
wortung Aller wird es nicht gelingen, 
die vor uns liegenden Zukunftsaufga-
ben zu bewältigen. Es braucht eine 
neue Kultur der Eigenverantwortung 

und ein kluges Erwartungsmanage-
ment. 
 
 
 
 
 
 
 
 


